
Aufnahme der Schützen .

§. 6 .

^ n der Regel kann Jedermann , gegen dessen

Unbcscholtenheit und Rechtschaffenen nichts

Widriges bekannt ist , in die Gesellschaft auf¬

genommen , und derselben einverleibt werden ;

jedoch wird von den Handwerksgesellen nur den

Büchsenmachergcscllen , - - und von den Livc -

reypersonalc nur den Jägern und Büchsenspan -

nern der Zutritt gestattet .

§. 7 -

Eben so kann Jedermann der geeignet

ist der Gesellschaft beyzutrettcn , mit Versscht -

l -eistung auf den besten Preist , zweymahl mit -
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schicssen , beym drilteumahle ist derselbe ver¬

pflichtet , sein Bestes so zu geben , wie es von

der Gesellschaft zeitweise bestimmt wird .

§. 8 .

Jeder neu eintrcttende Schütze hat bey

seiner Aufnahme Fünf GuldkN Einschrcibgcld

zu erlegen . Uibrigens wird gestattet , daß je¬

der Schütze , wenn er sonst die erforderlichen

Eigenschaften besitzt , ohne weiterer Einschreib -

gebühr dem k. k. privil . rittcrl . bürgerlichen

Scharfschützen - Corps einverleibt wenden könne ;

so wie auch jeder diesem Corps Einverleibte ,

unentgeldlich der schießenden Gesellschaft beyzei¬

ten kann . Zu welchem Ende auch ein eigenes

Schützcnbuch zu eröffnen , und in selbes jeder

Schütze mit Tauf - Zunahme , Karakter und

Wohnort aufzunehmen , ingleichen auch eine

Tafel mit den Nahmen aller einverleibten

Schützen auff der Schicßstatte öffentlich aufzu¬

stellen ist.



Wird die unterm LL. August 179z er¬

lassene Magistrats - Verordnung hiemit erneuert ,

daß jeder , dem k. k. priv . ritterl . bürgerlichen

Scharfschützen - Corps , als Gemeiner einver¬

leibte Schütze ein — der Corporal zwey —

der Feldwebel drey Beste zu geben hat , wo¬

bey zu bemerken ist , daß , wenn der in eine

höhere Charge avancirte Schütze in den vor¬

hergehenden Kalhegorien schon die damit ver¬

bundenen Besten gegeben hat , dieselben bey der

höhern Charge als bereits geleistet in. Anrech¬

nung gebracht werden .

Jeder Herr Offizier dieses Corps aber ist

verbunden , in jeder Tour sein Bestes zu geben.

Endlich werden

§. 10 .

Sämmtliche Mitglieder der Gesellschaft

zur Eintracht unter sich, zur Achtung gegen dir



Herrn Schutzenmeister und Unterstützung dersel¬

ben in ihren gefttz - und zweckmässigen Anord¬

nungen und Verfügungen ermähnet , indem nur

durch eine solche zweckmässige Uibereinstimmung

die Verwaltung des Schützenmeisieramtes er»

leichtert , das gemeinsame Vergnügen befördert ,

die Aufmerksamkeit der Fremden auf die gute

Einrichtung der hiesigen Schützenanstalt festge¬

halten , und so der alte Ruhm und das Anse¬

hen der ganzen Gesellschaft behauptet werden

kann .
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